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Spenden: Zuwendungen an politische Parteien und an unabhängige Wäh-
lervereinigungen i. S. des Parteiengesetzes (PartG) sind bis zur Höhe von 
insgesamt 1.650 € und im Fall der Zusammenveranlagung bis zur Höhe von 
3.300 € im Kalenderjahr steuerlich begünstigt. Die Ermäßigung beträgt 50 % 
der Ausgaben, höchstens jeweils 825 € (Unverheiratete) bzw. 1.650 € (Zu-
sammenveranlagte). Der Betrag wird direkt von der Steuerschuld abgezogen.

Beispiel: Parteifreund A spendet an seine Partei 2.000 €. Seine tarifl iche Einkommen-
steuerbelastung beträgt 15.000 €. A kann 50 % von 1.650 € steuerlich als Zuwendung 
ansetzen. Seine Einkommensteuerbelastung reduziert sich um (15.000 € – 50 % von 
1.650 € =) 825 € auf 14.175 €. Den Restbetrag in Höhe von (2.000 € – 1.650 € =) 350 € 
kann Parteifreund A als Sonderausgaben (siehe nachfolgend) geltend machen.

Sonderausgaben: Spenden zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke können – unter 
weiteren Voraussetzungen – zusätzlich mit insgesamt bis zu 20 % des Gesamtbetrags 
der Einkünfte oder 4 ‰ der Summe der gesamten Umsätze und der im Kalenderjahr 
aufgewendeten Löhne und Gehälter als Sonderausgaben abgezogen werden.

Wählervereinigungen, die nicht an den Bundestags- oder Landtagswahlen teilnehmen, 
sind nach Auffassung des Bundesfi nanzhofs in seiner Entscheidung vom 20.3.2017 keine 
Parteien i. S. des PartG. Demnach kommt für solche Wählervereinigungen der Sonder-
ausgabenabzug nicht in Betracht.

Verfassungsfeindliche Parteien: Am 7.7.2017 stimmte der Bundesrat einer vom Bun-
destag beschlossenen Grundgesetzänderung und einem entsprechenden Begleitgesetz 
zu, wonach verfassungsfeindliche Parteien künftig keine staatlichen Gelder mehr erhal-
ten. Danach kann das Bundesverfassungsgericht verfassungsfeindliche Parteien von der 
staatlichen Finanzierung ausschließen. Antragsteller eines solchen Verfahrens können 
Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung sein. 
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Bitte beachten Sie! Mit dem Entzug der staatlichen Gelder entfallen auch steuerliche 
Begünstigungen und Zuwendungen an diese Parteien. Der Finanzierungsausschluss gilt 
für 6 Jahre, ist aber verlängerbar.

Spendennachweis: Bei Spenden bis 200 € reicht ein „vereinfachter Nachweis“ (Einzah-
lungsbeleg, Kontoauszug oder PC-Ausdruck beim Online-Banking). Seit dem 1.1.2017 
müssen die Zuwendungsbestätigungen nur noch nach Aufforderung durch das Finanz-
amt vorgelegt werden. 

Alternativ kann der Zuwendungsempfänger die Zuwendungsbestätigung aber auch di-
rekt elektronisch an das Finanzamt übermitteln, wenn ihn der Spender dazu bevoll-
mächtigt. In diesem Fall braucht der Zuwendende keine Bestätigung über die Zuwen-
dung aufbewahren.

Grundsätzlich besteht ein Abzugsverbot für Aufwendungen für ein häusli-
ches Arbeitszimmer. Aufwendungen für häusliche Arbeitszimmer sind jedoch 
steuerlich abziehbar, wenn für die betriebliche oder berufl iche Tätigkeit kein 
anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Die Höhe der abziehbaren Auf-
wendungen ist dabei auf 1.250 € im Jahr begrenzt. Ein darüber hinausge-

hender Abzug ist nur möglich, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten 
betrieblichen oder berufl ichen Betätigung bildet.

Bislang ist der Bundesfi nanzhof (BFH) von einem objektbezogenen Abzug der Aufwen-
dungen für ein häusliches Arbeitszimmer ausgegangen. Die abziehbaren Aufwendun-
gen waren hiernach unabhängig von der Zahl der nutzenden Personen auf insgesamt 
1.250 € im Jahr begrenzt.

In zwei Entscheidungen vom 15.12.2016 machte der BFH nunmehr eine Kehrtwende zu-
gunsten der Steuerpfl ichtigen, die mit weiteren Personen ein häusliches Arbeitszimmer 
nutzen. Nach diesen Entscheidungen ist die Höchstbetragsgrenze von 1.250 € im Jahr 
personenbezogen anzuwenden, sodass jeder von ihnen seine Aufwendungen hierfür bis 
zu dieser Obergrenze einkünftemindernd geltend machen kann. 

In seiner Entscheidung vom 9.5.2017 stellt der BFH aber klar, dass der personenbezo-
gene Höchstbetrag für den Abzug von Aufwendungen eines Steuerpfl ichtigen auch bei 
der Nutzung von mehreren häuslichen Arbeitszimmern in verschiedenen Haushalten 
auf 1.250 € begrenzt ist. 

Unterrichtsleistungen für den Erwerb der Fahrerlaubnisklassen B (Pkw-Füh-
rerschein) und C1 sind nach nationalem Recht umsatzsteuerpfl ichtig. Fahr-
schulen sind nach dem Umsatzsteuergesetz keine allgemeinbildenden oder 
berufsbildenden Einrichtungen. 

Der Bundesfi nanzhof (BFH) zweifelt aber an der Umsatzsteuerpfl icht für die Erteilung 
von Fahrunterricht zum Erwerb der genannten Fahrerlaubnisklassen. Nach der Richtlinie 
2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem 
ist Unterricht, den sog. anerkannte Einrichtungen oder Privatlehrer erteilen, von der 
Umsatzsteuer zu befreien. 

Mit Beschluss vom 16.3.2017 hat der BFH dem Gerichtshof der Europäischen Union 
(EuGH) daher die Frage vorgelegt, ob Fahrschulen insoweit steuerfreie Leistungen er-
bringen. Damit soll geklärt werden, ob der Fahrschulunterricht aus Gründen des Unions-
rechts umsatzsteuerfrei ist. 

Im entschiedenen Fall bejaht der BFH den Unterrichtscharakter der Fahrschulleistung. 
Die zusätzlich erforderliche Anerkennung kann sich daraus ergeben, dass der Unter-
richtende die Fahrlehrerprüfung nach dem Gesetz über das Fahrlehrerwesen abgelegt 
haben muss. Des Weiteren kommt auch eine Steuerfreiheit als Privatlehrer in Betracht. 
Die Auslegung der Richtlinie sei aber zweifelhaft, sodass eine Entscheidung des EuGH 
einzuholen sei.
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Anmerkung: Die nunmehr vom EuGH zu treffende Entscheidung ist von erheblicher 
Bedeutung für die Umsatzbesteuerung aller Fahrschulen in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Sollte er eine Steuerfreiheit bejahen, wird sich die Anschlussfrage stellen, ob Fahr-
schulen den sich hieraus ergebenden Vorteil zivilrechtlich an ihre Kunden durch eine 
geänderte Preisbildung weitergeben.

Krankheitskosten können nach dem Einkommensteuergesetz grundsätzlich 
als außergewöhnliche Belastung bei der Einkommensteuer berücksichtigt 
werden – aber nur, so weit sie die sog. „zumutbare Belastung“ überschreiten.

Der Bundesfi nanzhof (BFH) stellte bereits in seinen Entscheidungen vom 
2.9.2015 fest, dass es nicht von Verfassung wegen geboten ist, bei der ein-

kommensteuerrechtlichen Berücksichtigung von Krankheitskosten als außergewöhnliche 
Belastungen auf den Ansatz einer zumutbaren Belastung zu verzichten. Mit Beschluss 
vom 23.11.2016 wurde die wegen der Frage der Verfassungsmäßigkeit der zumutbaren 
Belastung eingelegte Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen.

Nunmehr wurde wieder eine Verfassungsbeschwerde eingelegt, die dort unter dem 
Aktenzeichen 2 BvR 221/17 geführt wird. Auch dazu hatte der BFH mit Urteil vom 
29.9.2016 entschieden, dass Krankheitskosten, die als außergewöhnliche Belastungen 
geltend gemacht werden, um die zumutbare Belastung zu mindern sind.

Anmerkung: Sollten Bescheide in diesem Punkt nicht wie bisher vorläufi g ergehen, kön-
nen betroffene Steuerpfl ichtige weiterhin den Abzug von Krankheitskosten als außer-
gewöhnliche Belastung – ohne Abzug einer zumutbaren Eigenbelastung – mit Berufung 
auf das anhängige Verfahren beantragen.

Kapitalgesellschaften können negative Einkünfte, die im Veranlagungsjahr 
nicht ausgeglichen werden, in bestimmten Grenzen vom Gesamtbetrag der 
Einkünfte des unmittelbar vorangegangenen Veranlagungszeitraums und 
der folgenden Veranlagungszeiträume abziehen. Werden innerhalb von 
5 Jahren unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % des gezeichneten Kapi-

tals an einer Kapitalgesellschaft übertragen oder liegt ein vergleichbarer Sachverhalt vor 
(sog. schädlicher Beteiligungserwerb), kann die Kapitalgesellschaft die bis dahin nicht 
ausgeglichenen oder abgezogenen negativen Einkünfte nicht mehr abziehen, soweit sie 
rechnerisch auf den übertragenen Anteil entfallen. Die nicht genutzten Verluste ge-
hen anteilig unter, obwohl die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Kapitalgesellschaft 
durch die bloße Anteilsübertragung nicht verändert wird. 

Für diese Ungleichbehandlung fehlt es nach einem Beschluss des Bundesverfassungsge-
richts vom 29.3.2017 an einem sachlich einleuchtenden Grund. 

Anmerkung: Der Gesetzgeber hat bis zum 31.12.2018 für die Zeit vom 1.1.2008 bis 
31.12.2015 – also für den Zeitraum bis zum Inkrafttreten der gesetzlichen Regelung zum 
fortführungsgebundenen Verlustvortrag (Einführung mit Wirkung ab 1.1.2016) – den 
festgestellten Verfassungsverstoß zu beseitigen. Kommt er dieser Verpfl ichtung nicht 
nach, tritt am 1.1.2019 im Umfang der festgestellten Unvereinbarkeit rückwirkend auf 
den Zeitpunkt seines Inkrafttretens die Nichtigkeit der Regelung ein.

Nach einer Entscheidung des Bundesfi nanzhofs (BFH) vom 10.5.2017 steht 
eine gesetzliche Unterhaltspfl icht zwischen Personen, die in gerader Linie 
miteinander verwandt sind, der Gewährung des erbschaftsteuerlichen Pfl e-
gefreibetrags nicht entgegen. Hat ein Kind einen pfl egebedürftigen Eltern-
teil zu Lebzeiten gepfl egt, ist es berechtigt, nach dem Ableben des Elternteils 
bei der Erbschaftsteuer den sog. Pfl egefreibetrag in Anspruch zu nehmen. 

Da Pfl egeleistungen üblicherweise innerhalb der Familie, insbesondere zwischen Kin-
dern und Eltern erbracht werden, liefe die Freibetragsregelung bei Ausschluss dieses 
Personenkreises nahezu leer.
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Anmerkung: Die Finanzverwaltung hat den Freibetrag nicht gewährt, wenn der Erbe 
dem Erblasser gegenüber gesetzlich zur Pfl ege oder zum Unterhalt verpfl ichtet war. Der 
Entscheidung des BFH kommt im Erbfall wie auch bei Schenkungen große Praxisrele-
vanz zu. Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass der Erbe den Pfl egefreibetrag nach 
dem Urteil auch dann in Anspruch nehmen kann, wenn der Erblasser zwar pfl egebedürf-
tig, aber z. B. aufgrund eigenen Vermögens im Einzelfall nicht unterhaltsberechtigt war.

Einige Kirchen und Religionsgemeinschaften sind nach deutschem Recht 
berechtigt, von ihren Mitgliedern Kirchensteuern und/oder ein besonderes 
Kirchgeld zu erheben. Das besondere Kirchgeld wird indirekt auch von Nicht-
Kirchenmitgliedern erhoben und als „Strafsteuer“ angesehen. Bei Eheleuten 
erfolgt die Bemessung auf Grundlage des gemeinsamen Einkommens im 
Fall der Zusammenveranlagung der Eheleute zur Einkommensteuer. 

In einem vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) am 6.4.2017  
ausgetragenen Rechtsstreit beschwerten sich Steuerpfl ichtige teils darüber, dass sie zur 
Zahlung des besonderen Kirchgeldes für ihren Ehepartner herangezogen wurden, ohne 
selbst Mitglied einer Kirche zu sein, teils darüber, dass sie auf die fi nanzielle Unterstüt-
zung durch den Ehepartner angewiesen waren, um das Kirchgeld bezahlen zu können 
und damit in der Ausübung ihrer Religionsfreiheit vom Ehepartner abhängig waren. Des 
Weiteren monierten sie, dass sie zur Zahlung einer unverhältnismäßig hohen Kirchen-
steuer verpfl ichtet wurden, weil bei der Bemessung derselben auch das Einkommen des 
Ehepartners zugrunde gelegt wurde. 

Der EGMR stellte dazu in seiner Entscheidung einstimmig fest, dass keine Verletzung der 
gerügten Rechte aus der Europäischen Menschenrechtskonvention vorlag; ein Verstoß 
dagegen also nicht erfolgt. Nur Ehegatten, die die getrennte Veranlagung wählen, kön-
nen in einem solchen Fall die Zahlung vermeiden.

Berufl iche Fort- oder Weiterbildungsleistungen des Arbeitgebers führen 
nicht zu (steuerpfl ichtigem) Arbeitslohn, wenn diese Bildungsmaßnahmen 
im ganz überwiegenden betrieblichen Interesse des Arbeitgebers durchge-
führt werden. 

Bei Flüchtlingen und anderen Arbeitnehmern, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, 
sind Bildungsmaßnahmen zum Erwerb oder zur Verbesserung der deutschen Sprache 
dem ganz überwiegenden betrieblichen Interesse des Arbeitgebers zuzuordnen, wenn 
der Arbeitgeber die Sprachkenntnisse in dem für den Arbeitnehmer vorgesehenen Auf-
gabengebiet verlangt. Diese Auffassung vertritt das Bundesfi nanzministerium in seinem 
Schreiben vom 4.7.2017. Arbeitslohn ist nur dann anzunehmen, wenn konkrete Anhalts-
punkte für den Belohnungscharakter der Maßnahme vorliegen.
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Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-
Zuschlag (mtl.) 
Einkommen-, Kirchen-, Körperschaftsteuer, Soli-Zuschlag

11.09.2017

Sozialversicherungsbeiträge 27.09.2017

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.7.2016 = -0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = -0,83 %; 1.7.2014 – 31.12.2014 = -0,73 %.     
Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
• abgeschlossen bis 28.7.2014: 
• abgeschlossen ab 29.7.2014:

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 
2010 = 100 

2017: Juni 109,0; Mai = 108,8; April = 109,0; März = 109,0; Februar = 108,8; Januar = 108,1; 
2016: Dezember = 108,8; November = 108,0; Oktober = 107,9; September = 107,7.
Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten – Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Ände-
rungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.


